
 

  
Liebe Leser*innen, 

Ziele der Beratung 

 
TAMAR verwendet bevorzugt 
den Begriff ‚Sexarbeit' anstatt 
‚Prostitution', da Letzterer mit-
unter negative Konnotationen 
trägt.  
Auch im politischen Diskurs hat 
sich der Begriff ‚Sexarbeit' weit-
gehend durchgesetzt – ebenso 
wie beim Berufsverband eroti-
sche und sexuelle Dienstleis-
tungen e.V. (BesD), der ihn 
ebenfalls verwendet.  

 

 

Sexarbeit findet nicht nur in Ballungsräumen statt, sondern ist auch in 
ländlich geprägten Regionen Teil des gesellschaftlichen Alltags. Den-
noch wird dieser Umstand häufig unterschätzt oder ausgeblendet. Ge-
rade außerhalb der Städte sind Unterstützungs- und Beratungsange-
bote für Sexarbeitende oft schwer zugänglich, obwohl der Bedarf an 
verlässlicher, parteilicher und vorurteilsfreier Begleitung hier beson-
ders hoch ist. 

Viele Sexarbeitende erleben Ausgrenzung, Vorverurteilungen und so-
ziale Isolation. Um sich zu schützen, arbeiten sie häufig verdeckt und 
ohne ein tragfähiges soziales Umfeld. In diesen Situationen fehlt es an 
Anlaufstellen, die Vertrauen bieten und Sicherheit vermitteln. Die Be-
ratungsstelle tritt für die Rechte von Sexarbeitenden ein und setzt sich 
für ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten frei von Diskriminierung 
ein. 

Mit ihrer Arbeit schafft TAMAR Münsterland Räume für Orientierung, 
Stärkung und Perspektivwechsel. Die Beratung orientiert sich konse-
quent an den individuellen Lebensrealitäten und Bedürfnissen der 
Sexarbeitenden. 

In den letzten siebeneinhalb Jahren hat TAMAR Münsterland seine 
Angebote kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Dadurch 
konnten Frauen in der Sexarbeit aus dem ländlichen Münsterland in 
unterschiedlichsten Lebenslagen gezielt erreicht, begleitet und unter-
stützt werden. 

 

Die Beratungsarbeit von TAMAR Münsterland verfolgt das Ziel, Frauen in der Sexarbeit in ihren persönlichen 
Lebensentwürfen zu stärken und ihnen verlässliche Orientierung in unterschiedlichen Lebenslagen zu geben.  

Viele Sexarbeitende erleben soziale Ausgrenzung aufgrund der anhaltenden Stigmatisierung und Diskriminie-
rung durch gesellschaftliche Zuschreibungen. Die Beratungsstelle kämpft aktiv dagegen an, um die Situation 
für Frauen in der Sexarbeit zu verbessern. 

Im Rahmen der Beratung werden zentrale Themen wie sichere und faire Arbeitsbedingungen, gesundheitliche 
Vorsorge sowie rechtliche Rahmenbedingungen aufgegriffen. Dadurch sollen Voraussetzungen geschaffen 
werden, die es den Frauen ermöglichen, ihr Leben selbstbestimmt, gesund und ohne Angst zu gestalten – frei 
von finanziellen oder emotionalen Abhängigkeiten. 

Fortwährende gesellschaftliche Debatten und gesetzliche Veränderungen rund um Sexarbeit wirken sich un-
mittelbar auf den Alltag der Betroffenen aus. Sie verdeutlichen den hohen Bedarf an kontinuierlicher, fachlich 
fundierter und zielgruppenspezifischer Begleitung von Sexarbeitenden. 

Begriffe 

2025 

Der Zuständigkeitsbereich von  
TAMAR Münsterland  

umfasst in 2025 die Kreise  
Steinfurt, Borken und Coesfeld. 



 

  
 

Bericht 2025 

2 

  

Individuelle Beratung und Begleitung 
Ein weiterer zentraler Arbeitsbereich ist die persönliche Be-
ratung und kontinuierliche Begleitung von Menschen, die 
in der Sexarbeit tätig sind. Ausgangspunkt aller Unterstüt-
zungsangebote sind die individuellen Anliegen, Lebensla-
gen und Zielvorstellungen der Ratsuchenden. Die Bera-
tung folgt einem bewusst niedrigschwelligen, klient*innen-
orientierten Ansatz, der flexible und bedarfsgerechte Un-
terstützung ermöglicht. 

Um unterschiedliche Zugangsbedürfnisse zu berücksichti-
gen, können Beratungsgespräche sowohl telefonisch als 
auch in persönlicher Form stattfinden. Ziel ist es, Barrieren 
möglichst gering zu halten und einen unkomplizierten Kon-
takt zu ermöglichen. Grundlage der Arbeit ist eine wert-
schätzende und akzeptierende Haltung gegenüber Sexar-
beit als Erwerbstätigkeit. Die Anerkennung individueller 
Entscheidungen und Lebensentwürfe schafft Vertrauen 
und eröffnet einen geschützten Raum für offene  

 

      
     

 

Aufsuchende Arbeit 
Die mobile, aufsuchende Arbeit stellte auch im Jahr 2025 einen zentralen Schwerpunkt der Tätigkeit von TAMAR Müns-
terland dar. Sie findet an den unterschiedlichen Orten statt, an denen Sexarbeit ausgeübt wird, darunter gastronomische 
Betriebe, Bordelle, private Wohnräume, Saunaclubs sowie öffentliche Plätze wie Parkflächen, an denen Sexarbeit in Fahr-
zeugen oder Wohnmobilen erfolgt. 

Gerade im ländlichen Raum ermöglicht die direkte Ansprache vor Ort einen niedrigschwelligen Zugang zu Sexarbeitenden, 
da feste Beratungsangebote häufig schwer erreichbar sind. Die persönliche Präsenz erleichtert den Aufbau von Vertrauen 
und erlaubt es den Mitarbeitenden Unterstützungsbedarfe unmittelbar zu erkennen und individuell darauf einzugehen. 
Gleichzeitig bildet der kontinuierliche Kontakt eine wichtige Grundlage für Präventionsarbeit und gesundheitsbezogene 
Aufklärung. Um die Erreichbarkeit möglichst vieler Menschen sicherzustellen, stellt TAMAR Informationsmaterial zu den 
Beratungsangeboten in insgesamt 13 Sprachen bereit. Die Arbeit wird dabei durch den Einsatz mehrerer Sprachmittlerin-
nen unterstützt. 

Durch den unmittelbaren Austausch werden Sexarbeitende gezielt auf die bestehenden Unterstützungsangebote aufmerk-
sam. In der Folge zeigt sich eine steigende Inanspruchnahme der Beratungsleistungen sowie eine Zunahme telefonischer 
Anfragen. 

Die mobile, aufsuchende Arbeit leistet damit nicht nur einen wesentlichen Beitrag zur individuellen Unterstützung von 
Sexarbeitenden, sondern erhöht zugleich die Sichtbarkeit, Zugänglichkeit und Reichweite von TAMAR Münsterland. Sie 
ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesamtarbeit der Beratungsstelle und entfaltet nachhaltige Wirkung. 

Ergänzend zur aufsuchenden Arbeit sind Informationen über TAMAR Münsterland in zahlreichen Beratungsstellen und 
Behörden verfügbar. Darüber hinaus sind Kontaktdaten und Angebotsübersichten auf verschiedenen Online-Plattformen 
öffentlich zugänglich. 

Gespräche. Wertschätzung und Respekt sind dabei zent-
rale Voraussetzungen für eine tragfähige Beratungsbezie-
hung. 

Die Themen sind vielfältig und erfordern ein hohes Maß an 
Flexibilität. Häufige Inhalte der psychosozialen Beratung 
sind unter anderem Fragen der gesundheitlichen Versor-
gung, der Krankenversicherung und Existenzsicherung, 
Unterstützung im Umgang mit Behörden, akute Krisensitu-
ationen, Kinderbetreuung, Wohnungsnot sowie finanzielle 
Belastungen und Verschuldung. 

Mit dem Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes 
(ProstSchG) im Juli 2017 wurde der Beratungbedarf erwei-
tert. Dazu zählen insbesondere die Begleitung zu ver-
pflichtenden gesundheitlichen Beratungen beim Gesund-
heitsamt sowie zur Anmeldung der Tätigkeit bei den zu-
ständigen Ordnungsbehörden. Auch Beratungsanfragen 
zu steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit der Sexar-
beit nehmen nach wie vor mehr Raum ein. 
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Im Jahre 2025 wurden 195 Sexarbeiter*innen durch die aufsuchende Arbeit angetroffen. Dabei handelte es sich bei 163 
Frauen um Erstkontakte.   

Davon 68 Frauen im Kreis Steinfurt (davon 66 Frauen unbekannt), 55 Frauen im Kreis Borken (davon 42 unbekannt) und 
72 im Kreis Coesfeld (davon 55 unbekannt). In den Monaten Januar und Februar sind erfahrungsgemäß weniger Sexar-
beiter*innen tätig, da die Kundennachfrage in diesem Zeitraum nicht so stark ist im Vergleich zur restlichen Jahreszeit. 

Die Mehrzahl der Sexarbeiter*innen, die im Rahmen der aufsuchenden Arbeit und/oder der individuellen Betreuung im 
Jahre 2025 angetroffen wurden, kommen aus der Europäischen Union (150 Frauen). Die wenigsten Sexarbeiter*innen 
kommen aus Ländern die nicht der Europäischen Union angehören (45 Frauen). 

Zahlen und Fakten 

Beratung und Begleitung 

Im Berichtszeitraum nahm die psychosoziale Beratung 
und Krisenintervention den größten Raum ein. In den 
Kreisen Coesfeld (121 Beratungsgespräche), Steinfurt 
(97) und Borken (116) zeigte sich hier ein hoher Unterstüt-
zungsbedarf. Ergänzend erfolgten Begleitungen zu 
Ärzt*innen und in Krankenhäuser, insbesondere im Kreis 
Coesfeld (11), Kreis Steinfurt (8) und Kreis Borken (9). 

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der sozialrechtlichen 
Unterstützung. Dazu zählten Hilfen bei Anträgen auf Ar-
beitslosengeld II und Weiterbewilligungen, vor allem im 
Kreis Borken (16 Beratungsgespräche), sowie Unterstüt-
zung bei der Anmeldung einer Krankenversicherung in al-
len drei Kreisen. Auch die Begleitung zu Behörden, ande-
ren Beratungsstellen sowie zu Steuerberater*innen und 
Anwält*innen wurde regelmäßig in Anspruch genommen. 

Darüber hinaus unterstützte TAMAR Münsterland Frauen 
bei beruflichen Perspektiven, etwa durch Hilfe bei Be-
werbungsschreiben und alternativer Jobsuche, insbeson-
dere im Kreis Coesfeld.  

Begleitungen zur Anmeldung im Ordnungsamt und zur ge-
sundheitlichen Beratung nach § 10 ProstSchG fanden in 
allen drei Kreisen statt. 

 

Im Kreis Borken wurden zudem vier Frauen bei der Woh-
nungssuche begleitet. Weitere Unterstützungsleistungen 
umfassten die Hilfe bei der Beantragung von Kindergeld 
und Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
(UVG) für Frauen in den Kreisen Steinfurt und Borken. 

Intensiv begleiteten die Mitarbeiterinnen 126 Klientin-
nen: 46 im Kreis Steinfurt, 29 im Kreis Borken und 51 im 
Kreis Coesfeld.  
32 Frauen befinden sich in einem Prozess der beruflichen 
Neuorientierung. Aufgrund der Komplexität der individuel-
len Lebensbedingungen der Frauen läuft die intensive so-
zialarbeiterische Begleitung über mehrere Wochen, Mo-
nate und Jahre. 

Insgesamt wandten sich 178 Frauen an die Beratungs-
stelle. Dabei dominierten Themen wie kostenlose gynäko-
logische Untersuchungsangebote und Vereinbarung von 
Terminen zur gesundheitlichen Beratung und Anmeldung 
beim Ordnungsamt nach dem ProstSchG. Es meldeten 
sich aber auch Frauen, die nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich von TAMAR Münsterland fielen, jedoch Unterstüt-
zung benötigten. In diesen Gesprächen vermittelte TAMAR 
die Frauen an die zuständigen Beratungsstellen der jewei-
ligen Bundesländer und Städte. 
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Finja 
Finja ist 38 Jahre alt und arbeitet seit 16 Jahren in 
Deutschland als Sexarbeiterin.  

Da sie bereits im Kindesalter ihrer Mutter im Haushalt 
und bei der Erziehung ihrer Geschwister helfen musste, 
gab es für sie keine Möglichkeit eine Schule zu besu-
chen. In ihrem Herkunftsland wurde Finja bereits mit 12 
Jahren an einen für sie fremden Mann verheiratet. Zwei 
Jahre später bekam Finja mit 14 Jahren ihr erstes Kind. 
Auch zu dieser Zeit war sie ausschließlich für die Be-
lange ihres Ehemannes, den Haushalt und die Kinderer-
ziehung zuständig. 

Durch eine Freundin lernte sie in den darauffolgenden 
Jahren eine Sozialarbeiterin kennen und konnte mit ihrer 
Unterstützung ihr Ziel, die Schule zu besuchen und ei-
nen Schulabschluss zu machen, erreichen. 

Finja wurde immer unabhängiger und stellte ihr bisheri-
ges Leben in Frage. Um weiterhin die Kontrolle über sie 
zu haben, wurde ihr Ehemann gewalttätig. Um dieser 
Gewalt zu entkommen und sich ein selbstbestimmtes, 
angstfreies Leben aufzubauen, kam sie nach Deutsch-
land. 

Hier arbeitete sie von Beginn an in der Sexarbeit in Sau-
naclubs, in denen sie auch lebte. 

Vor 3 Jahren lernte sie die Beratungsstelle TAMAR 
durch deren aufsuchende Arbeit kennen. Der Beruf be-
lastete sie zunehmend körperlich und psychisch. Die Ar-
beitsbedingungen seien schwierig.  Finja wünschte sich, 
eine Neuorientierung durch eine Ausbildung zur Gärtne-
rin. Die Nähe zur Natur sei für sie schon immer ein wich-
tiger Bestandteil ihres Lebens, in dem sie zur Ruhe kom-
men konnte. 

Die Beraterin half Finja ihre erste eigene Wohnung und 
einen Ausbildungsplatz zu finden. Außerdem stellte sie 
Kontakt zu einer psychologischen Praxis her, damit Finja 
die Erlebnisse ihrer Biografie aufarbeiten konnte.  

Mittlerweile hat Finja ihre Ausbildung abgeschlossen 
und hat erstmalig das Gefühl, ein vollkommen selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. 

Amika 

Amika ist 28 Jahre alt und arbeitet seit 5 Jahren in 
Deutschland als Sexarbeiterin. Mit TAMAR Münster-
land kam Amika erstmals durch die aufsuchende Arbeit 
in Kontakt. Dort erzählte die Betreiberin des Clubs, 
dass Amika mit gesundheitlichen Problemen zu kämp-
fen hätte, die sich auch auf ihre Tätigkeit auswirken 
würden.  

Da Amika zu diesem Zeitpunkt nicht krankenversichert 
war, vermittelte die Mitarbeiterin von TAMAR zunächst 
einmal Kontakt zu einem niedergelassenen Allgemein-
mediziner. Nach der Untersuchung war klar, dass eine 
weitere kardiologische Untersuchung notwendig sei. 
Mit der Unterstützung der Beratungsstelle konnte ein 
Termin bei einem Kardiologen wahrgenommen werden. 
Danach war klar, dass umgehend eine OP nötig war, 
um ihre Lebenserwartung zu vergrößern. Amika sorgte 
dies, wie auch die Sorge um die finanzielle Absicherung 
in der OP- und Genesungszeit. Sie benötigte Beratung, 
wie sie ihren Lebensunterhalt alternativ sichern sollte. 
Amika entschied im Beratungsprozess die Grundsiche-
rung zu beantragen, damit sie zum einem krankenver-
sichert ist und zum anderen nach der OP kein zusätzli-
cher finanzieller Druck auf ihr lastet. 

Amika lebt alleine in Deutschland und hat niemanden, 
der sie unterstützt. So begleitete die Beraterin Amika in 
die Klinik, wo der Eingriff durchgeführt wurde.  

Während des Klinikaufenthaltes gelang es der Mitarbei-
terin, weitere Hilfen für Amika abzuklären: So erhält 
Amika eine Anschlussrehabilitation (AHB). Diese wurde 
ihr zuvor verwehrt mit der Begründung, dass sie der 
deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sei. Des 
Weiteren nahm TAMAR Kontakt zu verschiedenen 
Fachberatungsstellen auf, die Amika dabei unterstüt-
zen werden, all die Hilfsangebote zur erhalten, die ihr 
während der Genesungsphase zustehen. 

 

Beispiele aus der täglichen Arbeit 
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Landes- und bundesweite Vernetzung 

Gemeinsame Zusammenkünfte mit landes- und bundes-
weit tätigen Kooperations- und Netzwerkpartner*innen 
sind von zentraler Relevanz für die nachhaltige und wir-
kungsvolle Weiterentwicklung der Beratungsstelle 
TAMAR. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zur fach-
lichen Qualitätssicherung, zum Austausch von Expertise 
und zur strategischen Vernetzung. 

Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Recht/Prosti-
tution NRW vereint autonome sowie kirchliche Bera-
tungsangebote für Prostituierte ebenso wie entspre-
chende Fachstellen bei den Gesundheitsämtern. Ihr An-
liegen ist es, vorhandene Ressourcen zu bündeln, um das 
Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) und weitere 
rechtliche Vorgaben im Sinne der Prostituierten umzuset-
zen. Ergänzend organisiert die Aidshilfe NRW zweimal 
pro Jahr ein Fachtreffen zum Themenfeld Sexar-
beit/ProstSchG. An diesen landesweiten Vernetzungs-
treffen nimmt eine Mitarbeiterin von TAMAR kontinuierlich 
teil. 

Darüber hinaus veranstaltet die Aidshilfe NRW e.V. 
ebenfalls halbjährlich ein Fachtreffen zum Schwerpunkt 
Sexarbeit. Auch an diesen Austauschrunden ist eine Mit-
arbeiterin der Beratungsstelle TAMAR regelmäßig betei-
ligt. 

TAMAR ist seit dem Jahr 2018 Mitglied im bufas e.V. und 
war zwei Jahre im Vorstand vertreten. Das bundesweit 
agierende Bündnis von Fachberatungsstellen setzt sich 
für eine nachhaltige Verbesserung der Lebens- und Ar-
beitsbedingungen von Sexarbeiter*innen sowie für deren 
Entkriminalisierung und Entstigmatisierung ein. Ziel des 
Vereins ist es, die regionalen Kompetenzen seiner Mit-
glieder auf Bundesebene zu verknüpfen und zu  

 

     
         

    
      

Kooperationen 
Die wirksame und nachhaltige Unterstützung von Men-
schen in der Sexarbeit – sowohl in beruflichen Fragestel-
lungen als auch in persönlichen Lebensbereichen – ist 
ohne ein tragfähiges Kooperationsnetzwerk nicht möglich. 
Im Jahr 2025 wurde dieses Netzwerk weiter ausgebaut und 
durch fortschreitende digitale Strukturen ergänzt. Dies er-
leichtert den fachlichen Austausch und ermöglicht einen 
schnelleren sowie zielgerichteten Zugang zu ergänzenden 
Unterstützungsangeboten. 

Zu den zentralen Kooperationspartnerinnen zählen unter 
anderem kommunale und staatliche Stellen wie Ordnungs- 
und Gesundheitsämter, Jobcenter, Sozial- und Ausländer-
behörden, Polizei sowie Finanzämter. Darüber hinaus ar-
beitet TAMAR eng mit Steuerberaterinnen, Frauenbera-
tungsstellen, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, 
Gynäkologinnen und Frauenhäusern zusammen. 

TAMAR ist zudem aktiv in verschiedenen kommunalen 
Gremien, Arbeitskreisen und Netzwerken eingebunden, 
beispielsweise in Runden Tischen gegen Gewalt an 
Frauen. Dort bringt die Beratungsstelle regelmäßig aktu-
elle Erfahrungen, fachliche Einschätzungen und Entwick-
lungen aus der Praxis ein. 

 

 

Positionspapier im Kreis Borken zur  
Umsetzung der Istanbul-Konvention auf 
kommunaler Ebene 
Die Beratungsstelle TAMAR beteiligte sich an der fachli-
chen und politischen Auseinandersetzung zur Umsetzung 
der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene im Kreis 
Borken. Seit Februar 2018 ist das Übereinkommen des Eu-
roparats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt ge-
gen Frauen in Deutschland geltendes Recht und verpflich-
tet Bund, Länder und Kommunen, umfassende Schutz-, 
Präventions- und Unterstützungsstrukturen sicherzustel-
len. 

Im Kreis Borken wurden durch den Runden Tisch „GewAl-
ternativen“ bereits zahlreiche Maßnahmen umgesetzt, da-
runter die anonyme Spurensicherung im Bocholter Kran-
kenhaus, fachliche Veranstaltungen, öffentliche Sensibili-
sierungskampagnen sowie Unterstützungsangebote für 
Betroffene und Täterarbeit. Diese Ansätze stellen wichtige 
Schritte dar, reichen jedoch für eine vollständige Umset-
zung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene noch 
nicht aus. 

Im Positionspapier werden zentrale Handlungsfelder be-
nannt, insbesondere die frühzeitige Präventionsarbeit in 
Schulen und Kitas, eine kontinuierliche und sichtbare Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie der verlässliche Schutz und die 
bedarfsgerechte Finanzierung von Frauenhäusern und 
spezialisierten Beratungsstellen. Kritisch hervorgehoben 
wird, dass das einzige Frauenhaus im Kreis Borken weiter-
hin projektfinanziert ist und spezialisierte Angebote – da-
runter auch die Fachstelle für Menschen in der Sexarbeit – 
von finanziellen Kürzungen bedroht sind. 

Die Arbeitsgemeinschaft „Unterstützungsangebote für 
Frauen“ regt daher an, die Istanbul-Konvention durch ver-
bindliche kommunale Regelungen stärker zu verankern. 
Empfohlen wird eine fraktionsübergreifende Zusammenar-
beit im politischen Raum, um nachhaltige Strukturen zu 
schaffen und die Umsetzung auf lokaler Ebene verbindlich 
abzusichern. 

 stärken. Darüber hinaus betreibt der Verein Lobbyarbeit auf 
nationaler wie internationaler Ebene, um politische Anlie-
gen in gesetzgeberische und politische Entscheidungspro-
zesse einzubringen. 

Die EFHiW beteiligt sich zudem an der Initiative „Respekt 
und Schutz für Sexarbeitende“, in der sie durch Sabine 
Reeh-Bender von TAMAR vertreten wird. Dieser Zusam-
menschluss umfasst verschiedene bundesweit tätige Orga-
nisationen, darunter der Deutsche JuristInnenbund, der 
Deutsche Frauenrat, die Diakonie Deutschland, die Deut-
sche AIDS-Hilfe sowie weitere Träger von Beratungsstellen 
für Menschen in der Sexarbeit. TAMAR Münsterland betei-
ligt sich aktiv an der Gestaltung eines Positionspapiers, 
dass sich anlässlich der Evaluierung des Prostitutions-
schutzgesetzes mit konkreten Vorschlägen zur Weiterent-
wicklung des Gesetztextes und deren Umsetzung befasst. 
Auch gemeinsame Pressekonferenzen zählen zu ihren Ak-
tivitäten.  

 

 

 

 



 

  
 

Bericht 2025 

6 

 

  

Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit von TAMAR verfolgt das Ziel, das Beratungsangebot kontinuierlich sichtbar zu machen und den 
Zugang der Zielgruppe zu erleichtern. Gleichzeitig soll das gesellschaftliche Bewusstsein für die Lebens- und Arbeitsrea-
litäten von Sexarbeitenden gestärkt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Gewinnung von Unterstützung für die 
Beratungsarbeit sowie auf der fachlichen Interessenvertretung gegen soziale, gesellschaftliche und rechtliche Benachtei-
ligungen von Menschen in der Sexarbeit. 

Die Öffentlichkeitsarbeit von TAMAR setzte 2025 wichtige Akzente, um das Beratungsangebot sichtbar zu halten, Zugänge 
zu erleichtern und ein realistisches Verständnis für die Lebens- und Arbeitsrealitäten von Sexarbeitenden zu fördern. Durch 
Vorträge, Podiumsdiskussionen, Medieninterviews und die Begleitung von Studierenden erreichte das Team zahlreiche 
Menschen aus Politik, Verwaltung, Fachpraxis und Zivilgesellschaft und trug so maßgeblich zur Aufklärung und Entstig-
matisierung bei. 

Fachlich prägend wirkte zudem der Fachtag „Warendorfer Praxis“, den TAMAR mitinitiierte und der den Startpunkt für die 
Entwicklung eines Leitfadens zum Schutz gewaltbetroffener Frauen im Kreis Steinfurt bildete. 

Mit der Weihnachtsaktion in Prostitutionsstätten, den kulturell bedeutsamen „Märzchen“ zum Frühlingsbeginn und der so-
lidarischen Aktion zum Welthurentag schuf TAMAR wertschätzende Begegnungen und stärkte Vertrauen. Die Beratung 
von Polizei-Anwärter*innen sowie der Austausch mit der Partei „Die Grünen“ in Coesfeld rundeten das Jahr ab und unter-
strichen die Bedeutung fachlicher Sensibilisierung und politischer Vernetzung für die Rechte von Sexarbeitenden. 

 

Evaluationsergebnisse des ProstSchG  
Mit dem Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetz 
(ProstSchG) 2017 legte der Gesetzgeber fest, dass 
das Gesetz nach 5 Jahren auf seine Wirksamkeit ge-
prüft werden soll. Den Auftrag dazu erhielt das Krimi-
nologische Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN), 
welches die Ergebnisse der Studie im Juni 2025 dem 
Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend vorlegte. Die vom KFN durchge-
führte Studie berücksichtigt dabei Praxiserfahrungen 
aus den einzelnen Bundesländern, von Behörden, Be-
ratungsstellen und insbesondere von Prostituierten 
selbst. Der Bericht zeigt sowohl Schutzwirkungen als 
auch problematische Folgen des Gesetzes auf und for-
muliert Reformempfehlungen. 
TAMAR hat für das KFN als Schnittstelle zu den Sexar-
beiter*innen fungiert und die Fragebögen weitergeleitet 
und an der ersten offiziellen Veranstaltung des KFN zur 
Vorstellung der Evaluationsergebnisse des Prostituier-
tenschutzgesetztes in Göttingen teilgenommen.  
Zentrale Erkenntnis ist die weiterhin unzureichende 
Datenlage: Es existieren keine belastbaren, aktuellen 
Zahlen zur Anzahl der Prostituierten oder zum Umfang 
der Prostitution in Deutschland. Auch Schätzungen zu 
 
       

       
     

     
        
       

      
     

      
     

      
       

     
       

      
 

Umsätzen sind unsicher und veraltet. Gleichzeitig ver-
deutlichen die Studien eine große Heterogenität der 
Lebens- und Arbeitsbedingungen. Während einige 
Prostituierte ihre Tätigkeit selbstbestimmt ausüben, le-
ben Menschen die aus Armut oder zur Beschaffung 
von Drogen der Prostitution nachgehen oft unter pre-
kären Bedingungen. Diese Gruppen sind häufiger ge-
sundheitlichen Risiken, Gewalt und struktureller Aus-
beutung ausgesetzt. Die Mehrheit der befragten Pros-
tituierten berichtete von überwiegend positiven Erfah-
rungen mit dem Anmeldeverfahren, wobei der tatsäch-
liche Aufwand stark von den lokalen Bedingungen ab-
hängt. Informations- und Beratungsgespräche werden 
insgesamt positiv bewertet, reichen jedoch nicht aus, 
um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Zielgruppen 
abzudecken. 
Die Evaluation unterstreicht damit auch die Notwendig-
keit einer differenzierten, bedarfsorientierten Unterstüt-
zung. Während einige Prostituierte vor allem präven-
tive Maßnahmen benötigen, brauchen andere umfas-
senden rechtlichen, gesundheitlichen und psychosozi-
alen Schutz. Dafür sind flächendeckende, vertrauliche 
und unabhängige Beratungsangebote wie die von 
TAMAR essenziell. Eine enge Zusammenarbeit zwi-
schen Staat, Behörden und freien Trägern ist hierfür 
entscheidend. 
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Finanzierung 
Nach Auslaufen der Förderung durch Aktion Mensch und weitere Stif-
tungen konnte die Arbeit in weiten Teilen des Münsterlandes durch die 
Zusage kommunaler Förderungen fortgeführt werden. Seit Januar 2022 
finanzieren die kommunalen Kreise Steinfurt, Coesfeld und Borken ge-
meinsam 90 % einer 1,1 Personalstelle sowie von Honorarkräften und 
Sachkosten.  

10 % der Kosten sind durch die Förderung nicht gedeckt und müssen 
durch die Trägerin der Beratungsstelle, die Evangelische Frauenhilfe in 
Westfalen e.V., aufgebracht werden. Nur durch die großzügige Unter-
stützung unserer Mitgliedsverbände und Gruppen, von Kirchenkreisen 
und Gemeinden sowie durch Einzelspender*innen ist uns der Erhalt die-
ses wichtigen Beratungsangebots im Münsterland möglich. 

Die vielen Spenden und Kollekten für die Arbeit aus Frauenhilfegruppen, 
Kirchengemeinden, Kirchenkreisen und der Landeskirche verstehen wir 
auch als Anerkennung der wichtigen Arbeit. 

 

 
Wissenswertes 

 
TAMAR Münsterland, THEODORA und  
TAMAR Südwestfalen in Trägerschaft 

der Evangelischen Frauenhilfe in  
Westfalen e.V. sind bundesweit  
die einzigen Beratungsstellen  

für Sexarbeitende, die ihr  
Beratungsangebot ausschließlich  

im ländlichen Raum anbieten. 

Stellungnahme zur aktuellen politischen Debatte zum „Sexkaufverbot“ 

Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen (EFHiW) als 
Trägerin der Beratungsstellen THEODORA und TAMAR 
bezieht klar Stellung gegen ein Sexkaufverbot. Ge-
schäftsführerin Birgit Reiche weist darauf hin, dass Sexar-
beit gesellschaftliche Realität ist und nicht durch Verbote 
verschwindet, sondern in unsichere und unsichtbare Be-
reiche verdrängt wird. 
In der politischen Debatte um ein Sexkaufverbot werden 
erneut vereinfachende und stigmatisierende Narrative wie 
„Puff Europas“ oder „Armutsprostitution“ aufgegriffen, 
ohne sich auf belastbare wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu stützen. Anstelle einer differenzierten Betrachtung der 
Lebens- und Arbeitsrealitäten von Sexarbeitenden domi-
nieren moralisch aufgeladene Zuschreibungen, während 
die Stimmen der Betroffenen selbst in der Debatte kaum 
berücksichtigt werden. 
Internationale Erfahrungen aus Ländern mit einem Sex-
kaufverbot zeigen, dass diese Regelungen nicht zu mehr 
Schutz führen. Vielmehr weisen Studien auf steigende 
Gewalt, erschwerten Zugang zu Gesundheitsversorgung 
und eine zunehmende Verlagerung der Arbeit in den in-
formellen Bereich hin, ohne einen nachweisbaren Rück-
gang von Menschenhandel. Internationale Organisatio-
nen wie die Weltgesundheitsorganisation, UNAIDS und 
Amnesty International sprechen sich daher ausdrücklich 
für die Entkriminalisierung einvernehmlicher Sexarbeit 
aus. 
 

Aus Sicht der Evangelischen Frauenhilfe würde ein Sex-
kaufverbot zentrale Schutzmechanismen untergraben. 
Die Möglichkeit, Arbeitsbedingungen selbst zu gestalten, 
Kundschaft einzuschätzen, sichere Orte zu wählen und 
Unterstützungsangebote in Anspruch zu nehmen, würde 
erheblich eingeschränkt.  
Gleichzeitig fehlen ausreichend finanzierte und langfristig 
angelegte Programme zur beruflichen Neuorientierung. 
Die Evangelische Frauenhilfe fordert daher eine Politik, 
die sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Er-
fahrungen von Sexarbeitenden orientiert. Erforderlich 
sind der Ausbau von Beratungs- und Gesundheitsange-
boten, die Stärkung sozialer Rechte sowie gezielte Maß-
nahmen gegen Gewalt, Ausbeutung und Täterstrukturen. 
Nur durch eine sachliche, differenzierte und realitätsnahe 
Politik kann nachhaltiger Schutz und Selbstbestimmung 
gewährleistet werden. 

Zusammenarbeit mit den Bezirksverbänden der Evangelischen Frauenhilfe  
im Regierungsbezirk Münster 
Die Bezirksverbände Münster, Steinfurt-Ahaus und Tecklenburg der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen unterstützen 
die Arbeit der Beratungsstelle ideell und finanziell. Sie tragen zur Bekanntheit des Beratungsangebots in der Region bei, 
indem sie Referentinnen der Beratungsstelle zu Vorträgen einladen, sich für Kollekten für die Arbeit von TAMAR Münster-
land in ihren Kirchengemeinden und Kirchenkreisen einsetzen und selbst Spenden für diese wichtige Arbeit sammeln. Eine 
verlässliche Unterstützung von TAMAR Münsterland innerhalb unseres Verbandes stärkt auch ideell und gibt den Mitar-
beiterinnen Kraft für ihre wichtige Arbeit. 
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Personelle Ausstattung 
Für die Beratungsarbeit im Jahr 2025 standen 2,2 Stellen 
zur Verfügung. Alle Mitarbeiterinnen haben Stellenanteile 
sowohl bei TAMAR MÜNSTERLAND als auch bei TAMAR 
Südwestfalen. Das Team besteht aus Sabine Reeh-Bender 
und Jolanta Schmidt. Von April 2025 bis Ende Oktober 2025 
wurde das Team durch Tara Kosanke ergänzt. Aufgrund 
fehlender finanzieller Mittel musste die Stelle jedoch wieder 
aufgehoben werden. Weiter wird das Team von mehreren 
nebenberuflichen Sprachmittlerinnen unterstützt.   
Als Geschäftsfeldleitung der Anti-Gewalt-Arbeit ist Pfarrerin 
Anne Heckel für die Leitung der Beratungsstelle verantwort-
lich. 

 

TAMAR 
MÜNSTERLAND 
 
Prostitutions- und Ausstiegsberatung 
Feldmühlenweg 15 
59494 Soest 
Tel.  02921 371 244 
Fax: 02921 371 248 
E-Mail: info@tamar-hilfe.de 
Internet: www.tamar-hilfe.de  

Spendenkonto 
 
Evangelische Frauenhilfe in  
Westfalen e.V. 

Sparkasse Hellweg-Lippe 
BIC: WELADED1SOS 
IBAN: DE27 4145 0075 0003 0296 00 

Spendenzweck: TAMAR 

Evangelische Frauenhilfe  
in Westfalen e.V. 
Die Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V. (EFHiW) 
ist ein Mitgliederverband, ein Trägerverein und Bildungs-
anbieterin als Teil der Evangelischen Erwachsenen- und 
Familienbildung Westfalen und Lippe e. V.  
Die EFHiW ist ein eingetragener Verein und tätigt die ge-
meindebezogene Frauenarbeit in Westfalen in Bindung 
an die Evangelische Kirche von Westfalen. Der Frauen-
verband will zu einer Gesellschaft beitragen, in der eine 
demokratische Kultur, der Schutz der Würde aller Men-
schen und die Gewährung von Menschenrechten selbst-
verständlich sind. Zahlreiche evangelische Frauen haben 
sich dafür in vielen Ortsgruppen in Bezirks-, Stadt- und 
Synodalverbänden zusammengeschlossen. Die EFHiW 
verantwortet mehr als 15 Einrichtungen in der Pflegeaus-
bildung, Altenhilfe, Eingliederungshilfe und Anti-Gewalt-
Arbeit in Westfalen. 

Sprechen Sie uns an…  
 
Sie möchten, dass unsere Arbeit bekannter wird und in 
Ihrem Verein oder Ihrer Gruppe um Spenden für TAMAR 
werben?  
Sie möchten beim nächsten Geburtstag statt Geschenken 
lieber Spenden für TAMAR sammeln?  
Sie möchten unsere Informationsmaterialien bei Veran-
staltungen auslegen? 
Gerne senden wir Ihnen weitere Broschüren und Arbeits-
berichte zu.  
Sie können uns auch als Referentinnen für Vorträge ein-
laden. 


